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II. Sachverhalt und Rechenbeispiele 

Die Berechnung der Wohngeldhöhe für bis zu 12 zu berücksichtigende Haus-
haltsmitglieder erfolgt gemäß § 19 Absatz 1 und 2 WoGG. 

Die Berechnung der Höhe des monatlichen Wohngelds für mehr als 12 zu berück-
sichtigende Haushaltsmitglieder erfolgt gemäß § 19 Absatz 3 WoGG. Das Beispiel 
in Teil A Nummer 19.31 der WoGVwV erläutert diese Berechnung.  

Allerdings bezieht sich das Beispiel noch auf eine Rechtslage, in der pauschale 
Leistungsbausteine bei der Ermittlung der zu berücksichtigenden Miete noch 
nicht zur Anwendung kamen. Insofern stellen die nachfolgenden Hinweise klar, 
wie die pauschalen Elemente (Gesamtbetrag zur Entlastung bei den Heizkosten, 
Klimakomponente) bei der Berechnung der Wohngeldhöhe bei Haushalten mit 
mehr als 12 zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedern zu berücksichtigen sind. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 ist bis zur Neufassung der WoGVwV vom 
28. Juni 2017 Teil A Nummer 19.31 wie folgt anzuwenden: 

19.31 Höhe des Wohngeldes bei mehr als 12 zu berücksichtigenden Haushalts-
mitgliedern 

Die Berechnung der Wohngeldhöhe bei Haushalten mit mehr als 12 zu berück-
sichtigenden Haushaltsmitgliedern erfolgt gemäß § 19 Absatz 3 WoGG in zwei 
Schritten: 

1. Schritt: Berechnung der Wohngeldhöhe gemäß § 19 Absatz 1 und 2 WoGG 

2. Schritt: Erhöhung des im ersten Schritt ermittelten Betrags um einen fi-
xen Betrag je zusätzlichem Haushaltsmitglied (ab 1. Januar 2025 65 Euro) 

Dabei ist zu beachten, dass die Berechnungen gemäß § 19 Absatz 1 und 2 WoGG, 
die im ersten Schritt erfolgen, nur für bis zu 12 zu berücksichtigende Haushalts-
mitglieder definiert sind. Insofern wird bei den Höchstbeträgen für Miete und Be-
lastung, bei den Werten für „a“, „b“ und „c“ und bei den Mindestwerten von „M“ 
und „Y“ jeweils der Wert für 12 zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder ange-
wendet (Anlage 2 und 3 WoGG). Entsprechend gilt, dass auch beim Gesamtbetrag 
zur Entlastung bei den Heizkosten und bei der Klimakomponente jeweils der 
Wert für 12 zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder in diesem ersten Schritt 
einzusetzen ist. Eine Erhöhung der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushalts-
mitglieder allein hat somit – bei ansonsten gleichbleibenden Verhältnissen – kei-
nen weiteren Einfluss auf die Berechnungen im ersten Schritt. Diese Vorgehens-
weise wird im untenstehenden Beispiel verdeutlicht. 
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Beispiel für die Berechnung des Wohngeldes mit der Wohngeldformel für 14 zu 
berücksichtigende Haushaltsmitglieder 

Zunächst ist das Wohngeld für 12 zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder zu 
ermitteln.  

1. Nach § 19 Absatz 1 Satz 1 WoGG:  
Wohngeld = 1,15 • (M – (a + b • M + c • Y) • Y) Euro 

2. Wohngeldrelevante Verhältnisse: 

Miete oder Belastung nach § 9 bzw. § 10 WoGG 1 600 Euro 

Gesamthöchstbetrag der Miete oder Belastung 
(Summe aus monatlichem Höchstbetrag für Miete oder 
Belastung (bei Mietenstufe III: 875 Euro + (7 • 106 Euro) = 

1 617 Euro) und Klimakomponente bei 12 zu berücksich-
tigenden Haushaltsmitgliedern 
(39,20 Euro + (7 • 4,80 Euro) = 72,80 Euro): 

1 689,80 Euro 

zu berücksichtigende (ungerundete) monatliche 
Miete nach § 11 Absatz 1 WoGG:  
(Summe aus Miete oder Belastung von 1 600 Euro und 
Gesamtbetrag zur Entlastung bei den Heizkosten bei 12 
zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedern 
(225,40 + (7 • 27,60 Euro) = 418,60 Euro) 

M = 2 018,60 Euro 

monatliches Gesamteinkommen nach § 13 WoGG 
(ungerundet) 

Y = 4 688,25 Euro 

3. Nach Anlage 2 zu § 19 Absatz 1 WoGG Werte für die Buchstaben a, b 
und c: 
a = – 1,200E-1 = – 1,2 : 10 = – 0,12 
b = 1,107E-4 = 1,107 : 10 000 = 0,0001107 
c = 2,210E-5 = 2,21 : 100 000 = 0,0000221 
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4. Rechenschritte nach Anlage 3 zu § 19 Absatz 2 WoGG: 
Die Dezimalzahlen z1, z2, z3 und z4 sind als Festkommazahlen mit zehn 
Nachkommastellen zu berechnen. Sind im Beispiel nicht zehn Nachkom-
mastellen angezeigt, so sind die fehlenden Nachkommastellen eine Null 
und deshalb nicht ausgewiesen. 
 
Berechnen von z1: 
z1 = a + b • M + c • Y 
z1 = – 0,12 + 0,0001107 • 2018,60 + 0,0000221 • 4 688,25 
z1 = – 0,12 + 0,22345902 + 0,103610325 
z1 = 0,207069345 
 
Berechnen von z2: 
z2 = z1 • Y 
z2 = 0,2070693450 • 4 688,25 
z2 = 970,7928566963 
 
Berechnen von z3: 
z3 = M – z2 
z3 = 2 018,60 – 970,7928566963 
z3 = 1 047,8071433038 
 
Berechnen von z4: 
z4 = 1,15 • z3 
z4 = 1,15 • 1 047,8071433038 
z4 = 1 204,9782147994 
 
Die Dezimalzahl z4 entspricht dem ungerundeten monatlichen Miet-  
oder Lastenzuschuss. Nach Nummer 3 der Anlage 3 zu § 19 Absatz 2 
WoGG ergibt sich der gerundete monatliche Wohngeldbetrag für 12 zu 
berücksichtigende Haushaltsmitglieder: 
1 204,9782147994 Euro → aufgerundet auf den nächsten vollen Eurobetrag 
= 1 205 Euro 

Bei 14 zu berücksichtigenden Haushaltsmitgliedern ist nach § 19 Absatz 3 WoGG 
zu dem ermittelten Wohngeldbetrag für 12 zu berücksichtigende Haushaltsmit-
glieder ein Betrag von zweimal 65 Euro hinzuzurechnen: 

2 • 65 Euro = 130 Euro. 

Wohngeld für 14 zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder: 

1 205 Euro + 130 Euro = 1 335 Euro. 




